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Text idF vom 20. Juni 2012 Beschlussvorschläge  
für HV vom 26. Juni 2013 

  
§ 4 

Grundkapital und Aktien; 
sonstige Eigenmittel 

§ 4 
Grundkapital und Aktien; 

sonstige Eigenmittel 
  
[…] […] 
  
(5) Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG 

ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren 
nach Eintragung der entsprechenden 
Satzungsänderung im Firmenbuch das 
Grundkapital – allenfalls in mehreren 
Tranchen – um bis zu 
EUR 298.145.314,10 durch Ausgabe 
von bis zu 97.752.562 Stück neue, auf 
Inhaber lautende stimmberechtigte 
Stammaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage unter Wahrung des den 
Aktionären zustehenden gesetzlichen 
Bezugsrechts, auch im Wege des 
mittelbaren Bezugsrechts durch ein 
Kreditinstitut gemäß § 153 Abs. 6 AktG, 
zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie 
die Ausgabebedingungen im 
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat 
festzusetzen. Der Aufsichtsrat oder ein 
hierzu vom Aufsichtsrat bevollmächtigter 
Ausschuss ist ermächtigt, Änderungen 
der Satzung, die sich aus der 
Ausnützung des genehmigten Kapitals 
ergeben, zu beschließen. 

(5) Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG 
ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren 
nach Eintragung der entsprechenden 
Satzungsänderung im Firmenbuch mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Grundkapital – allenfalls in mehreren 
Tranchen – um bis zu 
EUR 298.145.314,10 durch Ausgabe 
von bis zu 97.752.562 Stück neuen, auf 
Inhaber lautende stimmberechtigte 
Stammaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen (auch im Wege 
des mittelbaren Bezugsrechtes durch ein 
Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 6 AktG) 
und den Ausgabekurs sowie die 
Ausgabebedingungen im Einvernehmen 
mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der 
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, (i) wenn die 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage 
erfolgt oder (ii) wenn die 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 
erfolgt und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechtes ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 % (zehn Prozent) des 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). 
Der Aufsichtsrat oder ein hierzu vom 
Aufsichtsrat bevollmächtigter Ausschuss 
ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, 
die sich aus der Ausnützung des 
genehmigten Kapitals ergeben, zu 
beschließen. 
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(6) Das Grundkapital ist gemäß § 159 Abs. 
2 Z. 1 AktG um bis 47.173.587,50 EUR 
durch Ausgabe von bis zu 15.466.750 
Stück auf Inhaber lautende Stammaktien 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, als Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen, die auf 
der Grundlage des 
Hauptversammlungsbeschlusses vom 
10.06.2008 ausgegebenen wurden, von 
dem ihnen gewährten Wandlungsrecht 
auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch 
machen. Der Ausgabebetrag und das 
Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe 
anerkannter finanzmathematischer 
Methoden sowie des Kurses der Aktien 
der Gesellschaft in einem anerkannten 
Preisfindungsverfahren zu ermitteln 
(Grundlage der Berechnung des 
Ausgabebetrages); der Ausgabebetrag 
darf nicht unter dem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals liegen. Die neu 
ausgegebenen Aktien der bedingten 
Kapitalerhöhung haben eine 
Dividendenberechtigung, die den zum 
Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse 
gehandelten Aktien entspricht. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
Änderungen der Satzung, die sich durch 
die Ausgabe von Aktien auf Grundlage 
des bedingten Kapitals ergeben, zu 
beschließen. 

(6) Das Grundkapital ist gemäß § 159 Abs 2 
Z 1 AktG um bis zu EUR 
119.258.123,20 durch Ausgabe von bis 
zu 39.101.024 Stück neuen, auf Inhaber 
lautende Stammaktien bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, als von einem 
unentziehbaren Umtausch- oder 
Bezugsrecht Gebrauch gemacht wird, das 
die Gesellschaft den Gläubigern von 
Wandelschuldverschreibungen, die auf 
der Grundlage des 
Hauptversammlungsbeschlusses vom 
26. Juni 2013 ausgegeben werden, auf 
Aktien einräumt, und der Vorstand nicht 
beschließt, eigene Aktien zuzuteilen. Der 
Ausgabebetrag und das 
Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe 
anerkannter finanzmathematischer 
Methoden sowie des Kurses der Aktien 
der Gesellschaft in einem anerkannten 
Preisfindungsverfahren zu ermitteln 
(Grundlage der Berechnung des 
Ausgabebetrages); der Ausgabebetrag 
darf nicht unter dem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals liegen. Die neu 
ausgegebenen Aktien der bedingten 
Kapitalerhöhung haben eine 
Dividendenberechtigung, die den zum 
Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse 
gehandelten Aktien entspricht. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
Änderungen der Satzung, die sich durch 
die Ausgabe von Aktien auf Grundlage 
des bedingten Kapitals ergeben, zu 
beschließen. 

  
 
 


